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20320

Berichtigung der Zweiten Verordnung zur 
 Änderung der Verordnung über die Gewährung 
von Leistungsbezügen an Professorinnen und 
 Professoren der Fachhochschule für Finanzen 
Nordrhein-Westfalen (Finanzfachhochschul- 
Leistungsbezügeverordnung – FHFLeistBVO)

Vom 22. April 2021

In Artikel 1 Nummer 7 der Zweiten Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung über die Gewährung von Leistungs-
bezügen an Professorinnen und Professoren der Fachhoch-
schule für Finanzen Nordrhein-Westfalen (Finanzfach-
hochschul-Leistungsbezügeverordnung – FHFLeistBVO) 
vom 11. Februar 2021 (GV. NRW. S. 206) werden die Wör-
ter „Satz  1 und 2“ durch die Wörter „Satz  2 und 3“ er-
setzt.

Düsseldorf, den 22. April 2021

Der Minister der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag 

H a n s e n

– GV. NRW. 2021 S. 438

2126

Berichtigung der Zweiten Verordnung zur 
 Änderung der Corona-Test-und-Quarantäne-

verordnung

Vom 21. April 2021

Artikel  1 Nummer  2 der Zweiten Verordnung zur Ände-
rung der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 
20. April 2021 (GV. NRW. S. 416) wird wie folgt berichtigt:

1.  In Buchstabe a Doppelbuchstabe bb wird die Angabe 
„2“ durch die Angabe „3“ ersetzt.

2.  In Buchstabe b wird die Angabe „3“ durch die An-
gabe „2“ ersetzt.

Düsseldorf, den 21. April 2021

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Birgit  S z y m c z a k

– GV. NRW. 2021 S. 438

2126

Berichtigung der Dritten Verordnung zur  Änderung 
der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung

Vom 22. April 2021

Artikel 1 Nummer 1 der Dritten Verordnung zur Änderung 
der Corona-Test-und-Quarantäneverodnung vom 22. April 
2021 (GV. NRW. S. 416a) wird wie folgt berichtigt:

Nach den Wörtern „anderen Patientinnen und“ das Wort 
„Patienten“ eingefügt. 

Düsseldorf, den 22. April 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Birgit  S z y m c z a k

– GV. NRW. 2021 S. 438

216

Verordnung zur Änderung der Personalverordnung

Vom 22. April 2021

Auf Grund des §  54 Absatz  2 Satz  1 Nummer  8 Satz  3 
des Kinderbildungsgesetzes vom 3. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 894, ber. 2020 S.77) verordnet das Ministerium 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration mit Zu-
stimmung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung:

Artikel 1

Die Personalverordnung vom 4. August 2020 (GV. NRW. 
S. 726) wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 Absatz 10 Satz 2 wird die Angabe „1. August“ 
durch die Angabe „31. Dezember“ ersetzt.

2.  In § 2 Absatz 4 Nummer 2 werden die Wörter „Kin-
derpfl ege- oder Heilerziehungspfl egeausbildung“ 
durch die Wörter „Kinderpfl ege- und Heilerziehungs-
helferausbildung“ ersetzt.

3.  Dem § 6 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) In der Gruppenform III des Kinderbildungsgeset-
zes können die Träger Personen, die eine praxisinte-
grierte Ausbildung zur Kinderpfl egerin oder zum Kin-
derpfl eger absolvieren, im zweiten Ausbildungsjahr 
mit einem Drittel ihrer Arbeitszeit jeweils höchstens 
bis zur Hälfte der in §  36 Absatz  4 des Kinderbil-
dungsgesetzes festgelegten Mindestanzahl an Ergän-
zungskraftstunden anstelle der Ergänzungskraft ein-
setzen, soweit sie im Rahmen ihrer Ausbildung in der 
Einrichtung tatsächlich präsent sind.“

4.  Nach § 10 wird folgender § 11 eingefügt:

 „§ 11 
 Einsatz von Studierenden

  (1) In der Gruppenform III des Kinderbildungsgesetzes 
können die Träger Studierende der Studiengänge der 
Erziehungswissenschaften, der Heilpädagogik, der Re-
habilitationspädagogik, Sonderpädagogik, der Fach-
richtung Soziale Arbeit, Kindheitspädagogik sowie So-
zialpädagogik, die in diesen Fachrichtungen in den 
 zurückliegenden vier Semestern mindestens 90 Credit-
points erworben haben, anstelle der Ergänzungskraft 
einsetzen. Ein Einsatz ist nur studienbegleitend mög-
lich und auf maximal zwei Jahre befristet.

  (2) In den Gruppenformen I und II des Kinder-
bildungsgesetzes können die Träger Studierende der 
Studiengänge der Erziehungswissenschaften, der Heil-
pädagogik, der Rehabilitationspädagogik, Sonderpäda-
gogik, der Fachrichtung Soziale Arbeit, Kindheitspäda-
gogik sowie Sozialpädagogik, die in diesen Fachrichtun-
gen in den zurückliegenden vier Semestern mindestens 
90 Creditpoints erworben und einen Praxisanteil von 
600 Stunden in einer Kindertageseinrichtung absolviert 
haben, bis höchstens zur Hälfte der ausgewiesenen Min-
destfachkraftstunden auf Fachkraftstunden einsetzen. 
Ein Einsatz ist nur studienbegleitend möglich und auf 
maximal zwei Jahre befristet.“

5.  Der bisherige § 11 wird § 12.
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6.  Der bisherige § 12 wird § 13 und in Absatz 3 wird die 
Angabe „11“ durch die Angabe „12“ ersetzt.

7.  Der bisherige §  13 wird §  14 und in den Absätzen 2 
und 3 wird jeweils die Angabe „1. August“ durch die 
Angabe „31. Dezember “ ersetzt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 22. April 2021 

Der Minister für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Joachim  S t a m p

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 438

221

Verordnung
zur Änderung der Corona-Epidemie-Hochschul-

verordnung und der Onlinewahlverordnung

Vom 24. April 2021

Artikel 1
Fünfte Verordnung zur Änderung der Corona-

Epidemie-Hochschulverordnung

Auf Grund der § 13 Absatz 1 Satz 4 und 5, § 54 Absatz 3 
Satz 4 und 5 und § 82a Absatz 1 Satz 1 und 3 Nummer 1 
des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 547), von denen § 13 Absatz 1 Satz 4 durch Arti-
kel 1 Nummer 16 Buchstabe a des Gesetzes vom 12. Juli 
2019 (GV. NRW. S. 425) neugefasst, § 13 Absatz 1 Satz 5 
zuletzt durch Artikel 2 Nummer 4 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. 
S.  331) geändert, §  54 Absatz  3 Satz  4 durch Artikel  1 
Nummer 48 Buchstabe b des Gesetzes vom 12. Juli 2019 
(GV. NRW. S. 425) eingefügt, § 54 Absatz 3 Satz 5 zuletzt 
durch Artikel  2 Nummer  12 Buchstabe a des Gesetzes 
vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 331) geändert, § 82a Ab-
satz  1 Satz  1 durch Artikel  10 Nummer  2 des Gesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b) und §  82a Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 1 durch Artikel 1 Nummer 1 des 
Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1110) ein-
gefügt worden sind, sowie der § 14 Absatz 1 Satz 4 und 
5, § 46 Absatz 2 Satz 4 und 5 und § 73a Absatz 1 Satz 1 
und 3 Nummer  1 des Kunsthochschulgesetzes vom 
13.  März 2008 (GV. NRW. S.  195), von denen §  14 Ab-
satz  1 Satz  4 und 5 durch Artikel  1 Nummer  14 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe bb des Gesetzes vom 25. März 
2021 (GV. NRW. S. 331), § 46 Absatz 2 Satz 4 und 5 durch 
Artikel  1 Nummer  34 Buchstabe b des Gesetzes vom 
25. März 2021 (GV. NRW. S. 331), § 73a Absatz 1 Satz 1 
durch Artikel 11 Nummer 2 des Gesetzes vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S. 218b) und § 73a Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 1 durch Artikel 2 Nummer 1 des Gesetzes vom 1. De-
zember 2020 (GV. NRW. S. 1110) eingefügt worden sind, 
verordnet das Ministerium für Kultur und Wissenschaft:

Die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung vom 15. April 
2020 (GV. NRW. S.  298, ber. S.  316a), die zuletzt durch 
Verordnung vom 10. Februar 2021 (GV. NRW. S. 190) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 2 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „§ 1 
Absatz  2 des Hochschulgesetzes“ die Wörter „vom 
16.  September 2014 (GV. NRW. S.  547), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. 
NRW. S.  331) geändert worden ist“ und nach dem 
Wort „Kunsthochschulgesetzes“ die Wörter „vom 

13.  März 2008 (GV. NRW. S.  195), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. 
S. 331) geändert worden ist,“ eingefügt.

2.  § 3 Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.

3.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  3 werden nach dem Wort „Form“ die 
Wörter „oder in Briefwahl“ eingefügt und die 
Wörter „gelten hinsichtlich dieser Stimm-
abgabe die Regelungen der Onlinewahlverord-
nung mit Ausnahme ihrer § 2 Absatz 2, § 3 Ab-
satz 1 und § 7“ durch die Wörter „regelt hierzu 
das Nähere eine Ordnung der Hochschule oder 
der Kunsthochschule oder die Geschäftsord-
nung des wählenden Gremiums“ ersetzt.

  bb)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

    „Hinsichtlich des für die Abgabe der Stimmen 
in elektronischer Form eingesetzten elektro-
nischen Wahlsystems prüft die Hochschule im 
Vorfeld der Wahl, dass dieses Wahlsystem der 
Bedeutung der Wahl Rechnung trägt.“

 b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 werden nach dem Wort „werden“ die 
Wörter „und dass Wahlen in elektronischer 
Kommunikation, in den vorgenannten Misch-
formen oder durch Briefwahl erfolgen“ einge-
fügt.

  bb)  Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

    „Sollen Wahlen nach Satz  2 durch eine Ab-
gabe der Stimmen in elektronischer Form oder 
in Briefwahl erfolgen, gilt hierzu Absatz  4 
Sätze 3 und 4 entsprechend.“

4.  In § 6 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Juristenausbil-
dungsgesetz“ durch die Wörter „des Juristenausbil-
dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 11. März 
2003 (GV. NRW. S. 135 ber. S. 431), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) geändert worden ist,“ ersetzt.

5.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „oder im Winter-
semester 2020/2021“ durch die Wörter „, im 
Wintersemester 2020/2021 oder im Sommerse-
mester 2021“ ersetzt.

  bb)  In Satz  4 werden nach der Angabe 
„2020/2021“ die Wörter „sowie des Sommerse-
mesters 2021“ eingefügt.

 b)  In Absatz  2 werden die Wörter „oder das Winter-
semester 2020/2021“ durch die Wörter „, das Win-
tersemester 2020/2021 oder das Sommersemester 
2021“ ersetzt.

Artikel 2
Verordnung zur Änderung der Onlinewahlverordnung

Auf Grund der § 13 Absatz 1 Satz 4 und 5 und § 54 Ab-
satz 3 Satz 4 und 5 des Hochschulgesetzes vom 16. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 547), von denen § 13 Absatz 1 
Satz 4 durch Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe a des Ge-
setzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S.  425) neugefasst, 
§ 13 Absatz 1 Satz 5 zuletzt durch Artikel 2 Nummer 4 
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes vom 
25. März 2021 (GV. NRW. S. 331) geändert, § 54 Absatz 3 
Satz 4 durch Artikel 1 Nummer 48 Buchstabe b des Ge-
setzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 425) eingefügt und 
§ 54 Absatz 3 Satz 5 zuletzt durch Artikel 2 Nummer 12 
Buchstabe a des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. 
S.  331) geändert worden sind, sowie der §  14 Absatz  1 
Satz 4 und 5 und § 46 Absatz 2 Satz 4 und 5 des Kunst-
hochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), 
von denen §  14 Absatz  1 Satz  4 und 5 durch Artikel  1 
Nummer 14 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des Geset-
zes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 331) und § 46 Ab-
satz  2 Satz  4 und 5 durch Artikel  1 Nummer  34 Buch-
stabe b des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. 
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S.  331) eingefügt worden sind, verordnet das Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft:

Die Onlinewahlverordnung vom 30. Oktober 2020 (GV. 
NRW. S. 1056) wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „1. Septem-
ber 2020 (GV. NRW. S.  890)“ durch die Wörter 
„25.  März 2021 (GV. NRW. S.  331)“ ersetzt und nach 
dem Wort „ist,“ die Wörter „sowie gemäß §  14 Ab-
satz  1 Satz  1 Halbsatz 2, Satz  4 und §  46 Absatz  1 
Satz  3 Halbsatz 2, Absatz  2 Satz  4 des Kunsthoch-
schulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S.  195), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. März 
2021 (GV. NRW. S.  331) geändert worden ist,“ ein-
gefügt.

2.  In § 2 Absatz 1 werden nach den Wörtern „Hochschul-
gesetzes und“ die Wörter „für die staatlichen Kunst-
hochschulen im Sinne des §  1 Absatz  2 des Kunst-
hochschulgesetzes sowie“ eingefügt.

3.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift werden die Wörter „an Eides 
statt“ gestrichen.

 b)  In Absatz 1 werden die Wörter „an Eides Statt un-
ter Angabe des Tages“ gestrichen.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „an Eides statt“ 
gestrichen.

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „die wahlberech-
tigte Person die Versicherung in dem elektro-
nischen Wahlsystem abgibt und hierbei zu-
gleich nach Maßgabe des §  6 Absatz  2 und 5 
authentifi ziert ist; die Authentifi zierung der 
wahlberechtigten Person erfolgt durch das in 
der Wahlbenachrichtigung genannte Authenti-
fi zierungsverfahren am Wahlportal“ durch die 
Wörter „die wählende Person oder deren 
Hilfsperson ein auf die Versicherung bezogenes 
Auswahlfeld im elektronischen Wahlsystem 
anklickt oder durch eine andere im elektroni-
schen Wahlsystem vorgesehene Verhaltens-
weise elektronisch kommuniziert, dass sie die 
Stimme persönlich oder als Hilfsperson gemäß 
dem erklärten Willen der wählenden Person 
gekennzeichnet habe“ ersetzt.

4.  In § 11 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „gilt“ 
die Wörter „in ihrer Fassung vom 30. Oktober 2020 
(GV. NRW. S.  1056) für die Universitäten und Fach-
hochschulen in der Trägerschaft des Landes“ einge-
fügt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 24. April 2021

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 439

221

Verordnung zur Änderung der Kapazitäts-
verordnung Nordrhein-Westfalen 2017

Vom 15. April 2021

Auf Grund des § 11 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 
in Verbindung mit § 2 Satz 2 des Hochschulzulassungs-
gesetzes 2019 vom 29. Oktober 2019 (GV. NRW. S.  830) 
verordnet das Ministerium für Kultur und Wissenschaft:

Artikel 1

Die Anlage 1 der Kapazitätsverordnung Nordrhein-
Westfalen 2017 vom 8. Mai 2017 (GV. NRW. S. 591) erhält 
die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche 
Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 15. April 2021

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n
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Anlage 1 
 

Curricularwert-Bandbreiten für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie strukturierte 
Promotionsstudiengänge an Universitäten in Nordrhein-Westfalen 

 
 

Studiengänge im Bereich … 
 

CW-Bandbreite 
Bachelor 

 

CW-Bandbreite 
Master 

 

CW-Bandbreite 
Promotion 

 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 1,80 - 3,00 0,90 - 1,50 bis 1,50 

 
Rechts-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Pädagogik 1,60 - 2,40 0,80 - 1,20 bis 1,20 

 
Mathematik, Geographie, 
Psychologie 2,20 - 3,40 1,10 - 1,70 bis 1,70 

 
Ingenieurwissenschaften, 
Naturwissenschaften, Informatik, 
Pharmazie, Architektur 
 

3,40 - 4,60 1,70 - 2,30 bis 2,30 
 

Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschaften 2,80 - 4,00 1,40 - 2,00 bis 2,00 

 

Kunst, Musik, Sport, Design 
 

individuelle 
CW-Berechnung 

 

individuelle 
CW-Berechnung 

 

individuelle 
CW-Berechnung 

 
Sonstige Fächer 
(u.a. Hebammenwissenschaft, 
Psychotherapie) 

individuelle 
CW-Berechnung 

 

individuelle 
CW-Berechnung 

 

individuelle 
CW-Berechnung 

 
 
 
Anmerkungen: 
 

1. Innerhalb der angegebenen Bandbreiten können die Hochschulen die aus den bisher geltenden 
Curricularnormwerten abgeleiteten Werte (80 Prozent für Bachelor beziehungsweise 40 Prozent für 
Master) verwenden oder den Curricularwert für einen Studiengang auf Grundlage des Studienplans 
selbst ableiten. 

2. Bei Studiengängen, die den oben aufgeführten Bandbreiten nicht eindeutig zugeordnet werden 
können, sind die Curricularwerte auf Grundlage des Studienplans unter Berücksichtigung der für die 
Teilbereiche des Studiengangs einschlägigen Bandbreiten abzuleiten. 

3. Die angegebenen Brandbreiten gelten für sechs-semestrige Ein-Fach-Bachelor und vier-semestrige 
Ein-Fach-Master. Bei abweichenden Regelstudienzeiten und Mehr-Fach-Studiengängen sind die 
Bandbreiten entsprechend anzupassen. 

4. Bei Teilstudiengängen (im Rahmen von Mehr-Fach-Studiengängen, Lehramtsstudiengängen) sind 
die aufgeführten Bandbreiten anteilig zu berücksichtigen. Die anteilige Gewichtung der 
Teilstudiengänge erfolgt auf Grundlage des Studienplans. Für Studiengänge mit Beteiligung der 
Medizin, deren Plätze außerhalb des zentralen Vergabeverfahrens vergeben werden, erfolgt eine 
individuelle Curricularwert-Berechnung unter Berücksichtigung der aufgeführten Bandbreiten und 
der gültigen Curricular(norm)werte für medizinische Studiengänge. 

5. Die Anwendung der Bandbreite für Promotionsstudiengänge setzt das Bestehen eines strukturierten 
Promotionsstudiengangs mit geregeltem Studienprogramm voraus. 

 

– GV. NRW. 2021 S. 440
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Verordnung zur Änderung der Ordnung zur 
 berufsbegleitenden Ausbildung von Seiten-
einsteigerinnen und Seiteneinsteigern und 

der Staatsprüfung 

Vom 23. April 2021

Auf Grund des § 13 Absatz 3 Lehrerausbildungsgesetzes 
vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S.  308), der durch Gesetz 
vom 26. April 2016 (GV. NRW. S.  208) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Bildung 
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und 
dem Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

§ 3 Absatz 1 der Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbil-
dung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern 
und der Staatsprüfung vom 6. Oktober 2009 (GV. NRW. 
S. 511), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
8. Juli 2018 (GV. NRW. S. 394) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  In Satz  3 werden nach dem Wort „wird“ die Wörter 
„auf der Grundlage einer individuellen Einzelfall-
betrachtung“ eingefügt.

2.  Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

  „Bei dieser Prognoseentscheidung sind insbesondere

 1.  fachlich relevante Hochschulabschlüsse,

 2.  auf beide Fächer bezogene fachwissenschaftliche 
Studienleistungen und

 3.  einschlägige Berufserfahrungen

 zu berücksichtigen.“

3.  Satz 5 wird aufgehoben.

4.  In dem bisherigen Satz  6 werden die Wörter „; ein-
schlägige Berufserfahrungen sollen berücksichtigt 
werden“ gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 23. April 2021

Die Ministerin für Schule
und Bildung des Landes

Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2021 S. 442
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Vierte Verordnung zur Änderung der Ordnung des 
Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung 

Vom 23. April 2021

Auf Grund des § 7 Absatz 3 des Lehrerausbildungsgeset-
zes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S.  308), der zuletzt 
durch Artikel  12 Nummer  2 des Gesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S.  310) geändert worden ist, verordnet 
das Ministerium für Schule und Bildung im Einverneh-
men mit dem Ministerium des Innern und dem Ministe-
rium der Finanzen:

Artikel 1

Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staats-
prüfung vom 10. April 2011 (GV. NRW. S.  218), die zu-
letzt durch Verordnung vom 17. Dezember 2020 (GV. 
NRW. 2021 S. 6) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Dem § 4 Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 

  „Das Masterzeugnis oder das Zeugnis über die Erste 
Staatsprüfung gilt auch dann als fristgerecht vorge-
legt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber bereits 
alle erforderlichen Leistungen für den jeweiligen 
Abschluss erfolgreich erbracht hat und die jeweilige 
Universität dies dem für Schulen zuständigen Minis-
terium innerhalb der nach Satz 2 festgelegten Frist 
in elektronischer Form bestätigt. In den Fällen eines 
Zeugnisses über die Erste Staatsprüfung gilt Satz 3 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Bestätigung 
durch das Prüfungsamt erfolgt. Wird der Abschluss 
an Universitäten anderer Länder erbracht, weisen 
die Bewerberinnen und Bewerber das Vorliegen der 
nach Satz  3 erforderlichen Leistungen gegenüber 
der zuständigen Anerkennungsbehörde nach. Die 
Bewerberin oder der Bewerber reicht das Master-
zeugnis oder das Zeugnis unverzüglich der einstel-
lenden Bezirksregierung und im Fall des Satzes 5 
auch der Anerkennungsbehörde nach.“

2.  In §  7 Absatz  4 werden das Wort „ist“ durch das 
Wort „sind“ ersetzt und nach dem Wort „Ausbil-
dungsstand“ die Wörter „und Leistungsstand“ ein-
gefügt.

3.  § 8a wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „in 
der jeweils geltenden Fassung“ die Wörter „und 
in § 164 Absatz 5 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl.  I 
S. 3234), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des 
Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl.  I S.  2075) 
geändert worden ist, jeweils“ eingefügt.

 b)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Nummer 2 wird das Wort „oder“ ge-
strichen.

   bbb)  In Nummer  3 wird nach der Angabe 
„NRW“ das Wort „oder“ eingefügt.

   ccc)  Nach Nummer  3 wird folgende Num-
mer 4 eingefügt: 

     „4.  Feststellung einer Schwerbehinde-
rung der Lehramtsanwärterin oder 
des Lehramtsanwärters“

  bb)  In Satz  2 werden nach dem Wort „Teilzeit“ 
die Wörter „nach Satz  1 Nummer  1 bis 3“ 
eingefügt.

4.  Nach § 9 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

  „Für Ausbilderinnen und Ausbilder werden Maß-
nahmen der Weiterqualifi zierung zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben vorgehalten.“

5.  Dem § 10 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

  „Die Ausbildung kann in allen Formen von Präsenz- 
und etwaiger Distanzausbildung stattfi nden.“

6.  § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden nach der Angabe „Unterricht)“ 
die Wörter „in allen Formen von Präsenz- und et-
waigem Distanzunterricht, in die die Lehramts-
anwärterinnen und Lehramtsanwärter an der je-
weiligen Schule eingebunden sind“ eingefügt.

 b)  In Satz 8 werden die Wörter „Ein Unterrichtsbe-
such bezieht in besonderer Weise“ durch die Wör-
ter „Unterrichtsbesuche und andere Ausbil-
dungsformate beziehen“ ersetzt.

7.  § 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Kompetenzen“ 
die Wörter „auf der Grundlage von in Ausbil-
dungssituationen aller Art gemachten Beobach-
tungen“ eingefügt.

 b)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

   „Die Ausbildungssituationen nach Satz 2 können 
auch Distanzformate umfassen.“

8.  In § 18 Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Un-
terrichtsbedarfs“ die Wörter „, der Lehrerversor-
gung“ eingefügt.
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9.  In §  20 Absatz  2 Satz  2 werden nach den Wörtern 
„Berücksichtigung der“ die Wörter „Lehrerversor-
gung und“ eingefügt.

10.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 2 wird nach dem Wort „Seminar-
ausbilder“ das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt.

  bb)  In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt.

  cc)  Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

   „4.  Vertreterinnen und Vertreter des Prü-
fungsamtes.“

 b)  Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

   „Für die Mitglieder gemäß Absatz  2 Nummer  3 
und 4 kann das Prüfungsamt im Einzelfall Aus-
nahmen zulassen.“

11.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 

   „Wird eine Vertreterin oder ein Vertreter des Prü-
fungsamtes zum Mitglied berufen, tritt sie oder er 
an die Stelle eines Mitglieds nach Satz  1 Num-
mer 2.“

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Prü-
fungsamt“ die Wörter „oder das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses“ eingefügt.

12.  Nach § 32 Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz ein-
gefügt: 

  „Prüfl inge können nach Einschätzung ihrer Leis-
tungsfähigkeit einen möglichst frühzeitigen Prü-
fungstermin beantragen.“

13.  § 51 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Die durch die Vierte Verordnung zur Änderung 
der Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der 
Staatsprüfung vom 23. April 2021 (GV. NRW. S. 442) 
geänderte Anlage 1 gilt für alle Lehramtsanwärte-
rinnen und Lehramtsanwärter, die ihre Ausbildung 
ab dem 1. Mai 2021 aufnehmen.“

14.  Die Anlage 1 erhält die aus dem Anhang zu dieser 
Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 23. April 2021

Die Ministerin für Schule
und Bildung des Landes

Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r
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Anlage 1 
Kompetenzen und Standards  

für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst  
und die Staatsprüfung 

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer konkretisiert sich in sechs Hand-
lungsfeldern: 
V Vielfalt als Herausforderung annehmen und als Chance nutzen, 
U Unterricht für heterogene Lerngruppen gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen, 
E den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen, 
L Lernen und Leisten herausfordern, dokumentieren, rückmelden und beurteilen, 
B Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten und 
S im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungsorientiert zusammenarbeiten. 
In diesen Handlungsfeldern erwerben Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Vorberei-
tungsdienst professionelle Handlungskompetenzen mit dem Ziel, den Beruf der Lehrerin und des Leh-
rers qualifiziert ausüben zu können. 
Das verbindliche Kerncurriculum konturiert und strukturiert die Ausbildung im Vorbereitungsdienst. 
Dabei sind die schulischen Handlungsfelder ausbildungsdidaktisch leitend. Alle Handlungsfelder ste-
hen untereinander in einer engen wechselseitigen Beziehung. Sie sind mit jeweils unterschiedlicher 
Gewichtung in allen schulischen Bildungs- und Erziehungsprozessen relevant und werden nicht iso-
liert, sondern mit kontinuierlichem Blick auf das Ganze erschlossen. 
Dem Handlungsfeld V „Vielfalt als Herausforderung annehmen und als Chance nutzen“ kommt eine 
grundlegende Bedeutung zu. Es wirkt richtungsweisend für das Lehrerhandeln in allen anderen Hand-
lungsfeldern. Dabei umfasst der Begriff der Vielfalt alle Ausprägungen von Individualität. 
 

Kompetenz 1:  
Lehrkräfte planen Unterricht unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen und Ent-
wicklungsprozesse fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und fachlich korrekt durch.  

Die Absolventinnen und Absolventen ...  
 können aus den einschlägigen Erziehungs- und Bildungstheorien Zielperspektiven und Hand-

lungsprinzipien ableiten.  
 verknüpfen fachwissenschaftliche und fachdidaktische Argumente und planen und gestalten 

Unterricht auch unter Berücksichtigung der Leistungsheterogenität.  
 wählen Inhalte, Medien und Methoden, Arbeits- und Kommunikationsformen anhand entspre-

chender Qualitätskriterien unter Bezug auf Curricula und ggf. individuelle Förderpläne aus.  
 integrieren analoge und digitale Medien didaktisch sinnvoll und reflektieren den eigenen Medi-

eneinsatz.  
 überprüfen die Qualität des eigenen Lehrens und reflektieren die Passung zu den Lernvoraus-

setzungen und Lernbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler.  
 

Kompetenz 2:  
Lehrkräfte unterstützen durch die Gestaltung von Lernsituationen das Lernen von Schülerinnen und 
Schülern. Sie motivieren alle Schülerinnen und Schüler und befähigen sie, Zusammenhänge herzustel-
len und Gelerntes zu nutzen.  

Die Absolventinnen und Absolventen ...  
 regen unterschiedliche Formen des Lernens an und unterstützen diese.  
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 gestalten Lehr-Lernprozesse unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über den Erwerb von 
Wissen und Fähigkeiten.  

 stärken die Lern- und Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schülern.  
 führen und begleiten Lerngruppen.  
 reflektieren das wachsende Medienangebot kritisch und wählen daraus angemessen, sozial ver-

antwortlich und rechtssicher aus.  
 gestalten Unterrichtsmaterialien sowie analoge und digitale Medien selbstständig und lernför-

derlich.  
 nutzen die lerntheoretischen und didaktischen Möglichkeiten digitaler Medien für schulische 

Lehr- und Lernprozesse, insbesondere für die individuelle, auch sonderpädagogische, Förde-
rung von Einzelnen oder Gruppen.  

 

Kompetenz 3:  
Lehrkräfte fördern die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zum selbstbestimmten Lernen und 
Arbeiten.  

Die Absolventinnen und Absolventen ...  
 vermitteln und fördern Lern- und Arbeitsstrategien.  
 vermitteln den Schülerinnen und Schülern Methoden des selbstbestimmten, eigenverantwortli-

chen und kooperativen Lernens und Arbeitens.  
 kennen Potentiale und Bedingungen des Einsatzes digitaler Medien für das selbstbestimmte 

Lernen.  
 befähigen die Schülerinnen und Schüler, bewusst und überlegt mit Medien und eigenen Daten 

in digitalen Räumen umzugehen und die Folgen des eigenen Handelns zu reflektieren.  
 

Kompetenz 4:  
Lehrkräfte kennen die sozialen, kulturellen und technologischen Lebensbedingungen, etwaige Benach-
teiligungen, Beeinträchtigungen und Barrieren von und für Schülerinnen und Schüler(n)1 und nehmen 
im Rahmen der Schule Einfluss auf deren individuelle Entwicklung.  

Die Absolventinnen und Absolventen ...  
 erkennen Benachteiligungen, Beeinträchtigungen sowie Barrieren, realisieren pädagogische Un-

terstützung und Präventionsmaßnahmen. Sie nutzen hierbei die Möglichkeiten der Kooperation 
mit anderen Professionen und Einrichtungen.  

 unterstützen Schülerinnen und Schüler individuell und arbeiten mit Eltern vertrauensvoll zu-
sammen.  

 beachten die soziale und kulturelle Diversität in der jeweiligen Lerngruppe.  
 entwickeln und erproben Konzepte, mit denen Schülerinnen und Schüler zur Gestaltung und 

kritischen Reflexion der digitalen Welt befähigt werden.  
 

Kompetenz 5:  
Lehrkräfte vermitteln Werte und Normen, eine Haltung der Wertschätzung und Anerkennung von 
Diversität und unterstützen selbstbestimmtes und reflektiertes Urteilen und Handeln von Schülerinnen 
und Schülern.  

                                                           
1 Diese Beschreibung schließt Behinderungen im Sinne der Behindertenrechtskonvention ein. Sie trägt zugleich dem Um-
stand Rechnung, dass die im bildungswissenschaftlichen Kompetenzbereich „Erziehen“ zu berücksichtigende Unterschied-
lichkeit sich nicht vor allem durch eine Behinderung begründet.   
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Die Absolventinnen und Absolventen ...  
 reflektieren Werte und Werthaltungen und handeln entsprechend.  
 analysieren und bewerten Medien mit Schülerinnen und Schülern und regen zur Reflexion des 

eigenen Medienhandelns an.  
 üben mit den Schülerinnen und Schülern eigenverantwortliches Urteilen und Handeln ein.  
 setzen Formen des konstruktiven Umgangs mit Normkonflikten ein.  

 

Kompetenz 6:  
Lehrkräfte finden alters- und entwicklungspsychologisch adäquate Lösungsansätze für Schwierigkeiten 
und Konflikte in Schule und Unterricht und tragen zu einem wertschätzenden Umgang bei.  

Die Absolventinnen und Absolventen ...  
 gestalten soziale Beziehungen und soziale Lernprozesse in Unterricht und Schule.  
 erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern Regeln des wertschätzenden Umgangs miteinan-

der und setzen diese um.  
 wenden im konkreten Fall Strategien und Handlungsformen der Konfliktprävention und -lösung 

an.  
 gestalten und vermitteln Lösungsansätze zum Umgang mit Chancen und Risiken der Medien-

nutzung.  
 

Kompetenz 7:  
Lehrkräfte diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern; sie 
fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende und deren Eltern.  

 Die Absolventinnen und Absolventen ...  
 erkennen Entwicklungsstände, Lernpotenziale, Lernhindernisse und Lernfortschritte.  
 erkennen individuelle Lernausgangslagen und setzen spezielle Fördermöglichkeiten ein.  
 erkennen Begabungen und kennen Möglichkeiten der Begabungsförderung.  
 stimmen Lernmöglichkeiten und Lernanforderungen aufeinander ab.  
 setzen unterschiedliche Beratungsformen situationsgerecht ein und unterscheiden Beratungs-

funktion und Beurteilungsfunktion.  
 kooperieren bei der Diagnostik, Förderung und Beratung inner- und außerschulisch mit Kolle-

ginnen und Kollegen sowie mit anderen Professionen und Einrichtungen.  
 nutzen digitale Lernprozessdiagnostik im Wissen um ihre Möglichkeiten und Grenzen, auch zur 

Reflexion über die eigene Unterrichtstätigkeit.  
 

Kompetenz 8:  
Lehrkräfte erfassen die Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern und beurteilen Lernpro-
zesse und Leistungen auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe.  

Die Absolventinnen und Absolventen ...  
 konzipieren Aufgabenstellungen kriteriengeleitet und formulieren sie adressatengerecht.  
 wenden Bewertungsmodelle und Bewertungsmaßstäbe fach- und situationsgerecht an.  
 verständigen sich auf Beurteilungsgrundsätze mit Kolleginnen und Kollegen.  
 begründen Bewertungen und Beurteilungen adressatengerecht und zeigen Perspektiven für das 

weitere Lernen auf.  
 nutzen reflektiert digitale Möglichkeiten zur Unterstützung der Leistungserfassung, -feststellung 

und -bewertung.  
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 nutzen Leistungsüberprüfungen als konstruktive Rückmeldung über die eigene Unterrichtstätig-
keit.  

 

Kompetenz 9:  
Lehrkräfte sind sich der besonderen Anforderungen des Lehrerberufs bewusst und beziehen gesell-
schaftliche, kulturelle und technologische Entwicklungen in ihr Handeln ein. Sie verstehen ihren Beruf 
als ein öffentliches Amt mit besonderer Verantwortung und Verpflichtung.  

Die Absolventinnen und Absolventen …  
 lernen, mit Herausforderungen, Veränderungen und Belastungen umzugehen.  
 setzen Arbeitszeit und Arbeitsmittel zweckdienlich und ökonomisch ein und nutzen digitale 

Möglichkeiten zur Unterstützung der Organisation von unterrichts- und schulbezogenen Tätig-
keiten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen.  

 praktizieren kollegiale Beratung als Hilfe zur Unterrichtsentwicklung und Arbeitsentlastung.  
 

Kompetenz 10:  
Lehrkräfte verstehen ihren Beruf als ständige Lernaufgabe und entwickeln ihre Kompetenzen weiter.  

Die Absolventinnen und Absolventen …  
 reflektieren die eigenen beruflichen Haltungen, Erfahrungen und Kompetenzen sowie deren 

Entwicklung und können hieraus Konsequenzen ziehen.  
 nutzen Erkenntnisse der Bildungs- und Schulforschung für die eigene Tätigkeit.  
 dokumentieren für sich und andere die eigene Arbeit und ihre Ergebnisse.  
 geben Rückmeldungen und nutzen die Rückmeldungen anderer dazu, ihre pädagogische Arbeit 

zu optimieren.  
 nehmen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr.  
 kennen und nutzen Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte.  
 nutzen individuelle und kooperative Fort- und Weiterbildungsangebote.  
 nutzen die Möglichkeiten digitaler Technologien zur Zusammenarbeit und Professionalisierung.  

 
Kompetenz 11:  
Lehrkräfte beteiligen sich an der Schul- und Unterrichtsentwicklung.  

Die Absolventinnen und Absolventen …  

 wenden Ergebnisse der Schul-, Unterrichts- und Bildungsforschung auf die Gestaltung von 
Schul- und Unterrichtsentwicklung an.  

 nutzen Verfahren und Instrumente der internen Evaluation zur Qualitätsentwicklung von Unter-
richt und Schule.  

 planen schulische Projekte und Vorhaben kooperativ und setzen sie um.  
 können schulische Innovationsprozesse mitgestalten und erproben reflektiert neue Konzepte, 

Anwendungen und Technologien.  
 

– GV. NRW. 2021 S. 442
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Zweite Verordnung zur Änderung der 
 AnerkennungsVO Berufsqualifi kation Lehramt

Vom 23. April 2021

Auf Grund des § 7 Absatz 3, insoweit im Einvernehmen 
mit dem Ministerium des Innern und dem Ministerium 
der Finanzen, und des § 14 Absatz 5 Satz 2 des Lehrer-
ausbildungsgesetzes vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), 
von denen §  7 Absatz  3 zuletzt durch Artikel  12 Num-
mer 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) 
und § 14 Absatz 5 Satz 2 zuletzt durch Artikel 2 Num-
mer 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) 
geändert worden sind, verordnet das Ministerium für 
Schule und Bildung:

Artikel 1
Die AnerkennungsVO Berufsqualifi kation Lehramt vom 
22. Oktober 2007 (GV. NRW. S.  430), die zuletzt durch 
Artikel  3 der Verordnung vom 8. Juli 2018 (GV. NRW. 
S. 394) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 angefügt:
  „(3) Die Regelungen dieser Verordnung fi nden auf die 

Lehramtsbefähigungen aus Drittstaaten, die nicht unter 
§ 2 Absatz 1 fallen, entsprechende Anwendung, wenn

 1.  die Lehramtsbefähigungen auf der Grundlage ei-
nes Hochschulabschlusses erworben wurden und

 2.  die Inhaberin oder der Inhaber der Lehramtsbefä-
higung Kenntnisse der deutschen Sprache nach-
weist, die einen Einsatz im Unterricht und die 
Wahrnehmung aller Lehrertätigkeiten erlauben.

  Der Nachweis der Kenntnisse nach Satz 1 Nummer 2 
ist zu erbringen durch

 1.  den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung in 
deutscher Sprache, 

 2.  das „Goethe-Zertifi kat C2: Großes Deutsches 
Sprachdiplom“ des Goethe-Instituts oder ein 
Sprachzertifi kat auf der sprachlichen Kompetenz-
stufe C2 (Gemeinsamer europäischer Referenzrah-
men für Sprachen des Europarates „Lernen, leh-
ren, beurteilen“) einer anderen Einrichtung, sofern 
dieses Sprachzertifi kat auf der Grundlage eines 
dem Goethe-Zertifi kat vergleichbaren standardi-
sierten Prüfungsverfahrens vergeben wird oder

 3.  die erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium, 
das vom Landesprüfungsamt für Lehrämter an 
Schulen durchgeführt wird.“

2.  In §  2 Absatz  1 Satz  2 wird das Wort „Drittland“ 
durch das Wort „Drittstaat“ ersetzt. 

3.   § 6 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert: 
 a)  In Nummer 2 werden nach dem Wort „ist“ die Wör-

ter „, sowie ein Nachweis gemäß §  20 Absatz  9 
Satz  1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl.  I S.  370) 
geändert worden ist“ eingefügt.

 b)  In Nummer  4 wird das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt.

 c)  In Nummer  5 werden die Wörter „Artikel  1 der“ 
gestrichen, die Angabe „8. Juli 2018 (GV. NRW. 
S. 394)“ durch die Angabe „17. Dezember 2020 (GV. 
NRW. 2021 S. 6)“ ersetzt und der Punkt am Ende 
durch das Wort „, und“ ersetzt.

 d)  Folgende Nummer 6 wird angefügt:
  „6.  für eine Ausgleichsmaßnahme in den Fächern 

Evangelische Religionslehre oder Katholische 
Religionslehre oder Islamische Religionslehre 
die Nachweise nach Satz 1 Nummer 8 der An-
lage 2 der Ordnung des Vorbereitungsdienstes 
und der Staatsprüfung.“

4.  Dem § 8 wird folgender Absatz 4 angefügt:
  „(4) Insbesondere für die schulischen Ausbildungsver-

anstaltungen gemäß §  9 Absatz  2 Satz  1 Nummer  2 
sind Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich, 
die einen Einsatz im Unterricht und die Wahrnehmung 

aller Lehrertätigkeiten erlauben. Für eine erfolgreiche 
Teilnahme an einem Anpassungslehrgang empfi ehlt es 
sich daher, über Kenntnisse der deutschen Sprache auf 
einem Niveau zu verfügen, die den in §  1 Absatz  3 
Satz 2 aufgeführten Nachweisen entsprechen.“

5.  § 10 wird wie folgt geändert:
 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „Fach“ die 

Wörter „in der Regel“ eingefügt.
  bb)  In Satz  2 Nummer  1 und 2 werden jeweils 

nach dem Wort „Vierteljahr“ die Wörter „in 
der Regel“ eingefügt.

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze er-
setzt:

   „Die Leistungen werden am Ende des Anpas-
sungslehrgangs von der Leitung des Seminars un-
ter Berücksichtigung der Unterrichtsproben in ei-
nem Lehrgangsbericht zu einer Gesamtbewertung 
mit Benotung nach § 19 zusammengefasst. Die Ge-
samtbewertung muss auch berücksichtigen, ob die 
Kompetenzen in der deutschen Sprache für den 
Einsatz im Unterricht und die Wahrnehmung aller 
Lehrertätigkeiten ausreichen.“

 c)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:
   „(4) Wird der Anpassungslehrgang nicht mindes-

tens mit der Note „ausreichend“ bewertet, ist er 
nicht bestanden. Im Falle des Nichtbestehens kann 
der Anpassungslehrgang einmal für längstens sechs 
Monate verlängert werden, soweit dadurch die drei-
jährige Höchstdauer nicht überschritten wird. Wird 
er auch nach der Verlängerung nicht mindestens mit 
der Note „ausreichend“ bewertet, gilt er als endgül-
tig nicht bestanden.“

6.  § 11 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „ver-

letzt werden“ die Wörter „, das Ziel des Anpas-
sungslehrgangs nach Auffassung der Seminaraus-
bilderinnen und Seminarausbilder sowie der Lei-
tung des Seminars offensichtlich nicht erreicht 
werden kann“ eingefügt.

 b)  Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt: 
   „Erfolgte die Entlassung, weil das Ziel des Anpas-

sungslehrgangs offensichtlich nicht erreicht wer-
den konnte, kann eine Wiedereinstellung erfolgen, 
wenn seit der Entlassung höchstens zwei Jahre 
verstrichen sind und die Teilnehmerin oder der 
Teilnehmer glaubhaft macht, dass die zu der Ent-
lassung führenden Gründe einem Erreichen des 
Ziels des Anpassungslehrgangs nicht länger entge-
genstehen. Nach Ablauf von zwei Jahren ist eine 
Wiedereinstellung ausgeschlossen.“

7.  § 25 wird aufgehoben.

8.  Nach § 25 wird die Angabe 

 „26

 Berufspraktikum“

  durch die Angabe

 „§ 25
 Berufspraktikum“

  ersetzt.

9.  Die §§ 27 und 28 werden die §§ 26 und 27.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. April 2021

Die Ministerin für Schule
und Bildung des Landes

Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2021 S. 448
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Dritte Verordnung zur befristeten Änderung von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 

des Schulgesetzes NRW

Vom 1. Mai 2021

Auf Grund des §  52 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 des 
Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S.  102), von denen Absatz  1 Satz  2 zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) 
und Absatz  2 durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278) geändert worden ist, ver-
ordnet das Ministerium für Schule und Bildung mit Zu-
stimmung des für Schulen zuständigen Ausschusses des 
Landtages: 

Artikel 1
Änderung der Ausbildungsordnung Grundschule

In der Ausbildungsordnung Grundschule vom 23. März 
2005 (GV. NRW. S.  269), die zuletzt durch Artikel  2 der 
Verordnung vom 28. Mai 2020 (GV. NRW. S.  394) geän-
dert worden ist, wird §  8a der Ausbildungsordnung 
Grundschule wie folgt gefasst:

„§ 8a
Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021 zu 

 Wiederholungen, Dauer des Besuchs der Grundschule

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der 
Eltern die Klasse 3 oder 4 freiwillig wiederholen, wenn 
sie oder er nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann. Dar-
über entscheidet die Versetzungskonferenz nach Bera-
tung der Eltern durch die Klassenlehrerin oder den 
Klassenlehrer.

(2) Aufgrund von Zeiten der Einschränkungen des 
Schulbetriebs aus Gründen der Infektionsprävention 
und individueller Quarantänezeiten kann abweichend 
von § 2 Absatz 1 die Regeldauer des Besuchs der Grund-
schule um bis zu zwei Jahre überschritten werden. Dies 
ist zu dokumentieren.“

Artikel 2
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

 Sekundarstufe I

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I 
vom 2. November 2012 (GV. NRW. S.  488), die zuletzt 
durch Artikel 5 der Verordnung vom 29. Januar 2021 (GV. 
NRW. S.  112) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zum Ab-
schnitt 6a wie folgt gefasst:

 „Abschnitt 6a
 Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021

 § 44a  Erprobungsstufe

 § 44b  Wiederholung, Rücktritt und Verlängerung der 
Höchstverweildauer

 § 44c  Nachprüfung und Verbesserungsprüfung

 § 44d  Berücksichtigung von Minderleistungen

 § 44e  Mündliche Leistungsüberprüfung im Fach 
Englisch“.

2.  In der Überschrift des Abschnitts 6a wird die Angabe 
„2019/2020“ durch die Angabe „2020/2021“ ersetzt. 

3.  § 44a wird aufgehoben.

4.  Der bisherige § 44b wird § 44a und die folgenden Ab-
sätze 5 und 6 werden angefügt:

  „(5) Nicht versetzte Schülerinnen oder Schüler kön-
nen die Klasse 6 an der besuchten Schulform wieder-
holen. Die Höchstverweildauer in der Erprobungs-
stufe beträgt abweichend von §  10 Absatz  2 Satz  1 
vier Jahre. Dies ist zu dokumentieren. 

  (6) Sofern die Höchstverweildauer in der Erpro-
bungsstufe erreicht ist oder die Eltern sich gegen eine 

Wiederholung der Klasse 6 entscheiden, gilt § 12 Ab-
satz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 4 entsprechend.“

6.  Der bisherige § 44c wird § 44b und wie folgt gefasst:

 „§ 44b
 Wiederholung, Rücktritt und Verlängerung der 

Höchstverweildauer

  (1) Die in Abschnitt 4 getroffenen Bestimmungen zur 
freiwilligen Wiederholung und zum freiwilligen Rück-
tritt gelten mit der Maßgabe, dass eine Anrechnung 
auf die Höchstverweildauer nicht erfolgt. Dies ist zu 
dokumentieren.

  (2) Zeiten der Einschränkungen des Schulbetriebs 
aus Gründen der Infektionsprävention und individu-
eller Quarantänezeiten können besondere Gründe im 
Sinne von § 2 Satz 3 sein. Aus diesen Gründen kann 
die Versetzungskonferenz eine angemessene Verlänge-
rung des Besuchs der Sekundarstufe I über die 
Höchstverweildauer hinaus beschließen. Dies ist zu 
dokumentieren.“

7.  § 44d wird wie folgt gefasst:

 „§ 44d
 Berücksichtigung von Minderleistungen

  §  7 Absatz  4 gilt mit der Maßgabe, dass Minderleis-
tungen, die von der Note im Halbjahreszeugnis 
 abweichen, in einem Fach bei der Versetzungsent-
scheidung nicht berücksichtigt werden (§ 50 Absatz 6 
des Schulgesetzes NRW in der für das Schuljahr 
2020/2021 geltenden Fassung). Dies gilt auch, wenn 
eine Benachrichtigung gemäß §  50 Absatz  4 des 
Schulgesetzes NRW erfolgt ist. Hätte eine Benachrich-
tigung für mehrere Fächer erfolgen müssen, so bleibt 
nur eine nicht ausreichende Leistung unberücksich-
tigt. Ist mit der Versetzung der Erwerb eines Ab-
schlusses oder einer Berechtigung verbunden, werden 
bei der Entscheidung über die Versetzung und die Ver-
gabe des Abschlusses oder der Berechtigung alle Min-
derleistungen berücksichtigt.“

8.  § 44e wird wie folgt gefasst:

 „§ 44e
 Mündliche Leistungsüberprüfung im Fach Englisch

  Abweichend von § 6 Absatz 8 Satz 4 kann im letzten 
Schuljahr eine schriftliche Klassenarbeit im Fach 
Englisch durch eine gleichwertige Form der mündli-
chen Leistungsüberprüfung ersetzt werden.“

9.  Der bisherige § 44f wird § 44c und wie folgt gefasst:

 „§ 44c
 Nachprüfung und Verbesserungsprüfung

  (1) Abweichend von §  23 Absatz  1 und §  44 erfolgt 
eine Zulassung zur Nachprüfung auch dann, wenn die 
Verbesserung um eine Notenstufe in mehr als einem 
Fach erforderlich ist. Es fi nden dann mehrere Prüfun-
gen statt. Eine Nachprüfung ist auch in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch möglich.

  (2) Eine Schülerin oder ein Schüler kann eine Verbes-
serungsprüfung ablegen, um eine Kurszuweisung auf 
die Erweiterungsebene in der Gesamt- oder Sekun-
darschule zu erreichen. Dies gilt auch dann, wenn die 
Verbesserung um eine Notenstufe in mehr als einem 
Fach erforderlich ist.

  (3) Für das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 gel-
ten § 23 Absatz 3 bis 6 sowie § 44 Absatz 6 entspre-
chend.“

Artikel 3
Änderung der Verordnung über den Bildungsgang und 

die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe

Die Verordnung über den Bildungsgang und die Abitur-
prüfung in der gymnasialen Oberstufe vom 5. Oktober 
1998 (GV. NRW. S.  594), die zuletzt durch Artikel  4 der 
Verordnung vom 29. Januar 2021 (GV. NRW. S. 112) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zum 7. Abschnitt des zweiten Teils 
wird wie folgt gefasst:

 „7. Abschnitt
 Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

 b)  In der Angabe zu §  45 werden nach der Angabe 
„Wiederholung“ die Angaben „in der Qualifi ka-
tionsphase“ eingefügt.

2.  In der Überschrift des 7. Abschnitts des zweiten Teils 
wird die Angabe „2019/2020“ durch die Angabe 
„2020/2021“ ersetzt.

3.  § 45 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift werden nach dem Wort „Wie-
derholung“ die Wörter „in der Qualifi kations-
phase“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 2 und 3 und in Absatz 3 wird die Angabe „5“ 
durch die Angabe „4“ ersetzt.

4.  § 46 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann fest-
legen, dass abweichend von §  14 Absatz  1 und 2 
in  der Einführungsphase auch in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen so-
wie im ersten Jahr der Qualifi kationsphase in den 
zwei Leistungskursfächern und in den von der 
Schülerin oder dem Schüler gewählten schrift-
lichen Grundkursfächern die Anzahl der zu schrei-
benden Klausuren auf jeweils eine und die Klau-
surdauer verringert werden kann, wenn dies auf-
grund von Zeiten des Distanzunterrichts 
organisatorisch erforderlich ist.“

 b)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 c)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt 
gefasst:

   „(4) Schülerinnen und Schüler, die im zweiten 
Halbjahr der Qualifi kationsphase in einem oder 
mehreren belegten Leistungs- oder Grundkursen 
vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung 
erreicht haben und aus diesem Grund die Jahr-
gangsstufe nach § 19 Absatz 2 Nummer 2 wieder-
holen müssen, erhalten in analoger Anwendung 
von § 10 die Möglichkeit zur Nachprüfung in die-
sen Fächern. Es fi nden gegebenenfalls mehrere 
Prüfungen statt. Die Prüfungsaufgaben sind dem 
Unterricht des zweiten Halbjahres zu entnehmen. 
Eine Nachprüfung ist nicht möglich in Fächern, 
die mit null Punkten abgeschlossen wurden.“

5.  § 47 wird wie folgt gefasst:

 „§ 47
 Einführungsphase, Versetzung in die 

 Qualifi kationsphase

  (1) Die landeseinheitlich zentral gestellte Klausur ge-
mäß § 14 Absatz 1 entfällt.

  (2) §  9 Absatz  4 gilt mit der Maßgabe, dass abwei-
chend von den im letzten Zeugnis erteilten Noten be-
stehende Minderleistungen in einem Fach bei der Ver-
setzungsentscheidung nicht berücksichtigt werden 
(§ 50 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW in der für das 
Schuljahr 2020/2021 geltenden Fassung). Dies gilt 
auch, wenn eine Benachrichtigung gemäß § 9 Absatz 7 
erfolgt ist.

  (3) Zeiten der Einschränkungen des Schulbetriebs 
aus Gründen der Infektionsprävention und individu-
eller Quarantänezeiten können besondere Umstände 
im Sinne von § 9 Absatz 5 sein, die im Einzelfall bei 
der Versetzungsentscheidung eine Abweichung von 
der in § 9 Absatz 4 festgelegten Regel rechtfertigen.

  (4) Abweichend von § 10 Absatz 1 erfolgt eine Zulas-
sung zur Nachprüfung auch, wenn die Verbesserung 
einer mangelhaften Leistung in mehr als einem Fach 

um eine Notenstufe erforderlich ist, um die Verset-
zungsbedingungen zu erfüllen. Es fi nden dann meh-
rere Prüfungen statt. Eine Nachprüfung ist abwei-
chend von § 10 Absatz 1 auch möglich, wenn die Ein-
führungsphase bereits wiederholt wurde.

  (5) Schülerinnen und Schüler können die Einfüh-
rungsphase auch dann wiederholen, wenn sie die Ver-
setzungsbedingungen erfüllt haben. Die Schülerinnen 
und Schüler sind über die Vor- und Nachteile einer 
Wiederholung umfassend zu beraten.“

6.  § 48 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

7.  In §  50 Absatz  1 werden die Wörter „Erfolgt die Er-
mittlung der Kursabschlussnote des zweiten Halb-
jahrs der Qualifi kationsphase gemäß § 46 Absatz 4, so 
können“ gestrichen und nach den Wörtern „nicht er-
füllen,“ wird das Wort „können“ eingefügt.

Artikel 4

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
 Berufskolleg

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg 
vom 26. Mai 1999 (GV. NRW. S. 240, ber. 2000 S. 563 und 
2001 S. 766), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 29. Januar 2021 (GV. NRW. S. 112) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zum 3. Ab-
schnitt des ersten Teils wie folgt gefasst:

 „3. Abschnitt

 Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

2.  In der Überschrift des 3. Abschnitts des ersten Teils 
wird die Angabe „2019/2020“ durch die Angabe 
„2020/2021“ ersetzt.

3.  In § 28b Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „zweiten 
Halbjahr des Schuljahres 2019/2020“ durch die Wör-
ter „Schuljahr 2020/2021“ ersetzt.

4.  § 28c wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

5.  § 28d wird wie folgt gefasst:

 „§ 28d

 Versetzung

  (1) § 10 gilt mit der Maßgabe, dass abweichend von 
den im letzten Zeugnis erteilten Noten bestehende 
Minderleistungen in einem Fach bei der Versetzungs-
entscheidung nicht berücksichtigt werden (§ 50 Ab-
satz 6 des Schulgesetzes NRW in der für das Schul-
jahr 2020/2021 geltenden Fassung). Dies gilt auch, 
wenn eine Benachrichtigung gemäß §  10 Absatz  4 
erfolgt ist. 

  (2) Zeiten der Einschränkungen des Schulbetriebs 
aus Gründen der Infektionsprävention und individu-
eller Quarantänezeiten können besondere Umstände 
im Sinne von §  10 Absatz  3 sein, die im Einzelfall 
bei der Versetzungsentscheidung eine Abweichung 
von der in § 10 Absatz 2 festgelegten Regel rechtfer-
tigen.

  (3) Abweichend von §  12 Absatz  1 erfolgt eine Zu-
lassung zur Nachprüfung auch, wenn die Verbesse-
rung einer mangelhaften Leistung in mehr als einem 
Fach um eine Notenstufe erforderlich ist, um die Ver-
setzungsbedingungen zu erfüllen. Es fi nden dann 
mehrere Prüfungen statt.“

6.  Anlage A wird wie folgt geändert:

 a)  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zum 
4. Unterabschnitt wie folgt gefasst:
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 „4. Unterabschnitt
 Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

 b)  In der Überschrift des 4. Unterabschnitts wird 
die Angabe „2019/2020“ durch die Angabe 
„2020/2021“ ersetzt.

 c)  § 17b wird wie folgt geändert:

  aa)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ohne 
Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens des 
Unterrichts oder individueller Quarantäne-
maßnahmen“ gestrichen.

  bb)  In Absatz 3 wird Satz 3 aufgehoben.

 d)  § 17c Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Kann aufgrund einer Anordnung gemäß 
§  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S. 1045), das zu-
letzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert wor-
den ist, eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Prüfungsverfahrens nicht erfolgen, fi ndet 
im Schuljahr 2020/2021 keine schriftliche 
Prüfung gemäß § 13 statt.“

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „bis zum Ruhen 
des Unterrichts“ gestrichen.

7.  Anlage B wird wie folgt geändert:

 a)  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zum 
4. Abschnitt wie folgt gefasst:

 „4. Abschnitt
 Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

 b)  In der Überschrift des 4. Abschnitts wird die An-
gabe „2019/2020“ durch die Angabe „2020/2021“ 
ersetzt.

 c)  § 17 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Absatz 1 werden die Wörter „bis zum Ru-
hen des Unterrichts“ gestrichen.

  bb)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „Kann aufgrund einer Anordnung gemäß 
§  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S. 1045), das zu-
letzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert wor-
den ist, eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Prüfungsverfahrens nicht erfolgen, fi nden 
im Schuljahr 2020/2021 keine schriftlichen 
Prüfungen gemäß § 10 statt.“

8.  Anlage C wird wie folgt geändert:

 a)  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zum 
4. Abschnitt wie folgt gefasst:

 „4. Abschnitt
 Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

 b)  In der Überschrift des 4. Abschnitts wird die An-
gabe „2019/2020“ durch die Angabe „2020/2021“ 
ersetzt.

 c)  § 30 wird wie folgt geändert:

  aa)  Absatz 1 wird aufgehoben.

  bb)  Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die 
Absätze 1 und 2 und Absatz  1 Satz  1 wird 
wie folgt gefasst:

    „Kann aufgrund einer Anordnung gemäß 
§  28 Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S. 1045), das zu-
letzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
29. März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert wor-
den ist, eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Prüfungsverfahrens nicht erfolgen, fi ndet 
im Schuljahr 2020/2021 keine schriftliche 
Prüfung gemäß § 14 statt.“

 d)  In §  31 Satz  1 wird die Angabe „2019/2020“ 
durch die Angabe „2020/2021“ ersetzt.

9.  Anlage D wird wie folgt geändert:

 a)  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Angabe zum 4. Abschnitt wie folgt ge-
fasst:

  „4. Abschnitt 
  Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

  bb)  Die Angabe zu § 61 wird wie folgt gefasst:

    „§ 61 (weggefallen)“.

 b)  In der Überschrift des 4. Abschnitts wird die An-
gabe „2019/2020“ durch die Angabe „2020/2021“ 
ersetzt.

 c)  § 59 wird wie folgt geändert:

  aa)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

    „(1) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann 
festlegen, dass abweichend von §  9 in den 
Jahrgangsstufen 11.2, 12.2 und 14 in den Fä-
chern die Anzahl der zu schreibenden Klau-
suren auf jeweils eine und die Klausurdauer 
verringert werden kann, wenn dies aufgrund 
von Zeiten des Distanzunterrichts organisa-
torisch erforderlich ist.“

  bb)  In Absatz 4 werden die Sätze 1 und 2 aufge-
hoben.

  cc)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

    „(5) Abweichend von § 7 erhalten Schülerin-
nen und Schüler, die in der Jahrgangsstufe 
12.2 des Berufl ichen Gymnasiums in einem 
oder mehreren belegten Leistungs- oder 
Grundkursfächern vier oder weniger Punkte 
der einfachen Wertung erreicht haben und 
deswegen zurücktreten müssen, in analoger 
Anwendung von § 12 Erster Teil der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg 
die Möglichkeit zur Nachprüfung in diesen 
Fächern. Es fi nden gegebenenfalls mehrere 
Prüfungen statt. Die Prüfungsaufgaben sind 
dem Unterricht des zweiten Halbjahres zu 
entnehmen. Eine Nachprüfung ist nicht mög-
lich in Fächern, die mit null Punkten abge-
schlossen wurden.“

 d)  § 60 wird wie folgt gefasst:

  „§ 60
  Versetzung, Wiederholung

   (1) Für die Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 
und die Möglichkeit zur Nachprüfung gilt § 28d 
Erster Teil der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung Berufskolleg. Für die Wiederholung der 
Jahrgangsstufe 11 gilt § 28b Absatz 2 Erster Teil 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufs-
kolleg.

   (2) Abweichend von §  7 kann auf Antrag die 
Jahrgangsstufe auch wiederholen, wer die dort 
genannten Voraussetzungen nicht erfüllt. Die 
Schülerinnen und Schüler sind über die Vor- und 
Nachteile einer Wiederholung umfassend zu be-
raten. Die Wiederholung auf Antrag wird nicht 
auf die Höchstverweildauer nach §  5 Absatz  4 
Erster Teil der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung Berufskolleg angerechnet.

   (3) Die Bestimmung der Voraussetzungen zur 
verpfl ichtenden Wiederholung der Jahrgangsstufe 
12 gemäß §  7 Satz  3 erfolgt unter Berücksich-
tigung der Ergebnisse einer Nachprüfung gemäß 
§ 59 Absatz 5.“

 e)  § 61 wird aufgehoben.

 f)  In § 62 wird Satz 2 aufgehoben.

 g)  In § 63 Satz 1 werden die Wörter „3 des Gesetzes 
vom 27. März 2020 (BGBl.  I S.  587)“ durch die 
Wörter „1 des Gesetzes vom 29. März 2021 
(BGBl. I S. 370)“ ersetzt.

 h)  In § 65 Absatz 1 werden nach dem Wort „Ruhens“ 
die Wörter „des Unterrichts,“ gestrichen und 
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nach dem Wort „Erkrankung“ die Wörter „oder 
aus sonstigen von ihnen nicht zu vertretenden 
Gründen“ eingefügt.

 i)  In § 66 werden die Sätze 3 und 4 aufgehoben.

10.  Anlage E wird wie folgt geändert:

 a)  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zum 
4. Abschnitt wie folgt gefasst:

 „4. Abschnitt 
 Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

 b)  In der Überschrift des 4. Abschnitts wird die An-
gabe „2019/2020“ durch die Angabe „2020/2021“ 
ersetzt.

 c)  § 43 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Kann aufgrund einer Anordnung gemäß §  28 
Absatz  1 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel  1 des Gesetzes vom 29. März 2021 
(BGBl.  I S.  370) geändert worden ist, eine ord-
nungsgemäße Durchführung des Prüfungsverfah-
rens nicht erfolgen, fi nden die §§ 8 und 10 bis 14 
im Schuljahr 2020/2021 keine Anwendung.“

Artikel 5
Änderung der Ausbildung- und Prüfungsordnung 

 Weiterbildungskolleg

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Weiterbildungs-
kolleg vom 23. Februar 2000 (GV. NRW. S.  290, ber. 
S. 496), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 
9.  April 2020 (GV. NRW. S.  333) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zum 5. Abschnitt wird wie folgt ge-
fasst:

  „5. Abschnitt
   Sonderregelungen für das Schuljahr 2020/2021 

und das Wintersemester des Schuljahres 
2021/2022“.

 b)  In der Angabe zu §  66 werden nach der Angabe 
„Semester“ ein Komma und das die Angabe „Wie-
derholung“ eingefügt.

 c)  Die Angabe zu § 67 wird wie folgt gefasst:

   „§  67 Erwerb von Schulabschlüssen im Bildungs-
gang Abendrealschule, Nachprüfung“

2.  Die Überschrift des 5. Abschnitts wird wie folgt ge-
fasst:

 „5. Abschnitt
  Sonderregelungen für das Schuljahr 2020/2021 und 

das Wintersemester des Schuljahres 2021/2022“.

3.  § 65 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann fest-
legen, dass abweichend von § 18 die Anzahl der zu 
schreibenden Klausuren auf jeweils eine und die 
Klausurdauer verringert werden kann, wenn dies 
aufgrund von Zeiten des Distanzunterrichts orga-
nisatorisch erforderlich ist.“

 b)  Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben.

 c)  Der Absatz 6 wird Absatz 4.

4.  § 66 wird wie folgt gefasst:

 „§ 66

 Zulassung zum nächsthöheren Semester, 
 Wiederholung

  (1) § 24 Absatz 2 und 3 und § 39 Absatz 3 gelten mit 
der Maßgabe, dass im Bildungsgang Abendrealschule 
und in den ersten beiden Semestern der Bildungs-
gänge Kolleg und Abendgymnasium abweichend von 
den im letzten Zeugnis erteilten Noten bestehende 
Minderleistungen in einem Fach bei der Entscheidung 

nicht berücksichtigt werden (§ 50 Absatz 6 des Schul-
gesetzes NRW in der für das Schuljahr 2020/2021 gel-
tenden Fassung).

  (2) Abweichend von §  24 Absatz  2 und 3 kann die 
 Zulassungskonferenz die Studierende oder den Stu-
dierenden im Einzelfall zum nächsthöheren Semester 
zulassen, wenn Minderleistungen auf besondere von 
ihr oder ihm nicht zu vertretende Umstände, zum Bei-
spiel längere Krankheit, zurückzuführen sind. Zeiten 
der Einschränkungen des Schulbetriebs aus Gründen 
der Infektionsprävention und individueller Quaran-
tänezeiten können besondere Umstände sein, die eine 
Abweichung im Einzelfall nach Satz 1 und nach § 39 
Absatz 4 Satz 2 rechtfertigen.

  (3) Eine Zulassung zur Nachprüfung erfolgt abwei-
chend von § 8 Absatz 1 Satz 2 auch, wenn die Verbes-
serung einer mangelhaften oder besseren Leistung in 
mehr als einem Fach um eine Notenstufe erforderlich 
ist, um die Zulassungsbedingungen gemäß den §  24 
Absatz 2 und 3 und § 39 Absatz 3 zu erfüllen. Es fi n-
den dann mehrere Prüfungen statt.

  (4) Studierende können auf Antrag das entsprechende 
Semester auch wiederholen, wenn sie die Vorausset-
zungen des §  7 Absatz  2 bis 4 nicht erfüllen. Die 
 Studierenden sind über die Vor- und Nachteile einer 
Wiederholung umfassend zu beraten. In Ausnahme-
fällen kann im Falle einer Wiederholung die Höchst-
verweildauer gemäß §  4 Absatz  2 und 3 angemessen 
verlängert werden. Die Schulleitung dokumentiert die 
Verlängerung.“

5.  § 67 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 67
  Erwerb von Schulabschlüssen im Bildungsgang 

Abendrealschule, Nachprüfung“

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Bei der Prüfung zum Erwerb des mittleren 
Schulabschlusses (Fachoberschulreife) gelten die 
für das Schuljahr 2020/2021 in der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung Sekundarstufe I vom 2. No-
vember 2012 (GV. NRW. S. 488) in der jeweils gel-
tenden Fassung getroffenen Bestimmungen, soweit 
diese von den §§ 25 bis 27 abweichen.“

 c)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

6.  § 68 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)  Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen.

7.  In §  69 Absatz  1 werden die Wörter „Erfolgt die Er-
mittlung der Kursabschlussnote gemäß § 65 Absatz 4, 
so können“ gestrichen und nach dem Wort „erfüllen,“ 
wird das Wort „können“ eingefügt.

Artikel 6
Änderung der Verordnung über die Ausbildung und 
 Prüfung am Oberstufen-Kolleg an der Universität 

 Bielefeld

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung am 
Oberstufen-Kolleg an der Universität Bielefeld vom 
20. Juni 2002 (GV. NRW. S. 268), die zuletzt durch Arti-
kel 6 der Verordnung vom 1. Mai 2020 (GV. NRW. S. 312b) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den 
§§ 46a bis 46f wie folgt gefasst:

 „§ 46a  Verfahrensvorgaben, Zusammensetzung von 
Konferenzen im Sommersemester 2021

 § 46b  Höchstverweildauer im Sommersemester 2021

 § 46c  Leistungsnachweise und Leistungsbewertung 
im Sommersemester 2021 

 § 46d  Übergang in die Hauptphase, Rückstufung im 
Sommersemester 2021

 § 46e  Abiturprüfung im Jahr 2021
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 § 46f  Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife im 
Jahr 2021“.

2.  In den Überschriften der §§ 46a bis 46f wird jeweils 
die Angabe „2020“ durch die Angabe „2021“ ersetzt.

3.  § 46c wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Ruhens des 
Unterrichts“ durch das Wort „Distanzunterrichts“ 
ersetzt und nach dem Wort „Sommersemester“ 
wird die Angabe „2020“ durch die Angabe „2021“ 
ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Kollegiatinnen und Kollegiaten im vierten Se-
mester, die Lehrveranstaltungen nicht bestanden 
haben und bei denen gemäß § 24 Absatz 2 erheb-
liche Rückstände erkennbar sind, erhalten in ana-
loger Anwendung von § 18 Absatz 3 die Möglich-
keit zur Nachprüfung.“

4.  § 46d wird wie folgt gefasst:

 „§ 46d
 Übergang in die Hauptphase, Rückstufung im 

 Sommersemester 2021

  (1) §  18 Absatz  2 gilt mit der Maßgabe, dass abwei-
chend von den im letzten Zeugnis erteilten Noten be-
stehende Minderleistungen in einer Lehrveranstal-
tung bei der Entscheidung nicht berücksichtigt wer-
den (§ 50 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW in der für 
das Schuljahr 2020/2021 geltenden Fassung).

  (2) Zeiten der Einschränkungen des Schulbetriebs 
aus Gründen der Infektionsprävention und individu-
eller Quarantänezeiten können besondere Umstände 
sein, die eine Abweichung im Einzelfall nach § 18 Ab-
satz 5 rechtfertigen.

  (3) Eine Rückstufung gemäß § 24 Absatz 2 ist im Ein-
zelfall dann abweichend von §  24 Absatz  3 möglich, 
wenn erhebliche Rückstände der Kollegiatin oder des 
Kollegiaten durch Zeiten der Einschränkung des 
Schulbetriebs oder individueller Quarantänemaßnah-
men bedingt sind.

  (4) Eine Zulassung zur Nachprüfung erfolgt abwei-
chend von §  18 Absatz  3 auch, wenn Kollegiatinnen 
oder Kollegiaten mehr als drei der Lehrveranstaltun-
gen gemäß §  17 Absatz  3, darunter gegebenenfalls 
mehrere Brückenkurse, nicht bestanden haben.“

Artikel 7
Änderung der Verordnung über den Erwerb 

von  Abschlüssen der Sekundarstufe I 
an  Waldorfschulen 

§  7a der Verordnung über den Erwerb von Abschlüssen 
der Sekundarstufe I an Waldorfschulen vom 21. Juni 
2008 (GV. NRW. S.  533), die zuletzt durch Artikel  7 der 
Verordnung vom 1.  Mai 2020 (GV. NRW. S.  312b) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Überschrift des §  7a wird die Angabe 
„2019/2020“ durch die Angabe „2020/2021“ ersetzt.

2.  Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben.

3.  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 1 und Satz 4 wird 
wie folgt gefasst:

  „Die Waldorfschule teilt der Partnerschule den Stand 
ihrer Prüfungsvorbereitungen rechtzeitig mit.“

4.  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  2 und in Satz  1 
wird nach den Wörtern „gemäß Absatz“ die Angabe 
„3“ durch die Angabe „1“ ersetzt.

Artikel 8
Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung für 

Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen 

Die Verordnung über die Abiturprüfung für Schülerin-
nen und Schüler an Waldorfschulen vom 31. Januar 2000 
(GV. NRW. S. 145), die zuletzt durch Artikel 4 der Verord-
nung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S. 333) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 26a wie 
folgt gefasst:

  „§ 26a Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“

2.  In der Überschrift des §  26a wird die Angabe 
„2019/2020“ durch die Angabe „2020/2021“ ersetzt.

Artikel 9
Änderung der Externen-Abiturprüfungsordnung

Die Externen-Abiturprüfungsordnung vom 30. Januar 
2000 (GV. NRW. S.  140), die zuletzt durch Artikel  5 der 
Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S.  333) geän-
dert worden ist, diese wiederum geändert durch Artikel 9 
der Verordnung vom 1. Mai 2020 (GV. NRW. S.  312b), 
wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 23a wie 
folgt gefasst:

  „§ 23a Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

2.  In der Überschrift des §  23a wird die Angabe 
„2019/2020“ durch die Angabe „2020/2021“ ersetzt.

Artikel 10
Änderung der Externen-Prüfungsordnung Berufskolleg

Die Externen-Prüfungsordnung Berufskolleg vom 
26. Mai 1999 (GV. NRW. S. 221), die zuletzt durch Arti-
kel 6 der Verordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S. 333) 
geändert worden ist, diese wiederum geändert durch Ar-
tikel  10 der Verordnung vom 1. Mai 2020 (GV. NRW. 
S. 312b), wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 21a wie 
folgt gefasst:

  „§ 21a Sonderregelungen im Schuljahr 2020/2021“.

2.  § 21a wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe „2019/2020“ wird durch die Angabe 
„2020/2021“ ersetzt.

 b)  In Absatz 1 werden die Wörter „1 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBl. I S. 587)“ durch die Wörter „1 
des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370)“ 
und die Wörter „2 der Verordnung vom 9. April 
2020 (GV. NRW. S.  333)“ durch die Wörter „3 der 
Verordnung vom 29. Januar 2021 (GV. NRW. 
S. 112)“ ersetzt.

Artikel 11
Änderung der zweiten Verordnung zur befristeten 

 Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
 gemäß § 52 SchulG

In § 9 der Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß §  52 
SchulG vom 2. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 975) wird die 
Angabe „2021“ durch die Angabe „2022“ ersetzt.

Artikel 12
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2021 
in Kraft.

Düsseldorf den 1. Mai 2021

Die Ministerin für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Yvonne G e b a u e r

– GV. NRW. 2021 S. 449
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Verordnung zur Feststellung der Repräsentativität 
von Tarifverträgen im Bereich des öffentlichen 
Personennahverkehrs (Repräsentative Tarif-

verträge Verordnung – RepTVVO)

Vom 27. April 2021

Auf Grund des § 3 Absatz 1 des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 22. März 2018 (GV. 
NRW. S. 172) verordnet das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales:

§ 1
Repräsentative Tarifverträge

Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs auf 
Straße und Schiene sind die in der Anlage 1 aufgeführ-
ten Tarifverträge repräsentativ.

§ 2
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Mai 2026 außer Kraft. Gleichzeitig mit 
Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Repräsentative 
Tarifverträge Verordnung vom 5. April 2016 (GV. NRW. 
S. 196) außer Kraft.

Düsseldorf, den 27. April 2021

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage 1
Tarifverträge im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs in NRW

Lfd.
Nr. Tarifvertragsparteien Name des Tarifvertrages und Vertragsabschlussdatum

1. Tarifvertragliche Regelungen im 
Bereich des öffentlichen 
Personenverkehrs auf der Straße

1.1 Kommunaler Arbeitgeberverband 
Nordrhein-Westfalen (KAV NW) 
und Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr 
(ÖTV) und Deutsche Angestellten 
Gewerkschaft (DAG) [heute: 
Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft - ver.di]

Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW) 
vom 25. Mai 2001, in der Fassung des 13. 
Änderungstarifvertrages vom 7. November 2020

1.2 Kommunaler Arbeitgeberverband 
Nordrhein-Westfalen (KAV NW) 
und DBB-Tarifunion

Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW) 
vom 25. Mai 2001, in der Fassung des 13. 
Änderungstarifvertrages vom 7. November 2020

1.3 Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e.V. (NWO) 
und Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft - ver.di

Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer des privaten 
Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 15. Dezember 2015 in der Fassung vom 9. 
November 2020

1.4 Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e.V. (NWO) 
und Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft - ver.di

Lohntarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer 
des privaten Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 9. November 2020

1.5 Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e.V. (NWO) 
und Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft - ver.di

Gehaltstarifvertrag für die kaufmännischen und 
technischen Angestellten sowie die Auszubildenden 
des privaten Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 9. November 2020
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1.6 Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e.V. (NWO) 
und Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft - ver.di

Ergänzungstarifvertrag zu § 24 (7) Manteltarifvertrag 
für die Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 
2015, § 6 (3) Lohntarifvertrag für die gewerblichen 
Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 2015 
und § 6 (3) Gehaltstarifvertrag für die kaufmännischen 
und technischen Angestellten des privaten 
Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 15. Dezember 2015 vom 4. Februar 2016

1.7 Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e.V. (NWO) 
und Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft - ver.di

Zusatzvereinbarung vom 9. November 2020 zum 
Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer des privaten 
Omnibusgewerbes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 15. Dezember 2015

2. Tarifvertragliche Regelungen im 
Bereich des öffentlichen 
Personenverkehrs auf der Schiene

2.1 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Branchentarifvertrag für den 
Schienenpersonennahverkehr in Deutschland 
(Branchen TV SPNV) vom 14. Februar 2011, zuletzt 
geändert am 4. August 2015

2.2 Abellio GmbH, NETINERA 
Deutschland GmbH, BeNEX GmbH, 
Hessische Landesbahn GmbH, 
Keolis Deutschland GmbH & Co. 
KG, Transdev GmbH (G6) und 
Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Branchentarifvertrag für den 
Schienenpersonennahverkehr in Deutschland 
(Branchen TV SPNV) vom 14. Februar 2011, zuletzt 
geändert am 4. August 2015

2.3 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Basistarifvertrag zu den Funktionsgruppenspezifischen 
Tarifverträgen und Funktionsspezifischen 
Tarifverträgen verschiedener Unternehmen des DB 
Konzerns (BasisTV) vom 14. Dezember 2018

2.4 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Tarifvertrag für Nachwuchskräfte verschiedener 
Unternehmen im DB Konzern (NachwuchskräfteTV) 
vom 14. Dezember 2018
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2.5 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Funktionsgruppenspezifischer Tarifvertrag für 
Tätigkeiten der Funktionsgruppe 1 - Anlagen- und 
Fahrzeuginstandhaltung - verschiedener Unternehmen 
des DB Konzerns (FGr 1-TV) vom 30. Oktober 2019

2.6 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Funktionsgruppenspezifischer Tarifvertrag für 
Tätigkeiten der Funktionsgruppe 2 - Zugbildung/-
bereitstellung, Verkehrliche Aufgaben SGV - 
verschiedener Unternehmen des DB Konzerns (FGr 2-
TV) vom 30. Oktober 2019

2.7 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Funktionsgruppenspezifischer Tarifvertrag für 
Tätigkeiten der Funktionsgruppe 3 - Bahnbetriebe und 
Netze - verschiedener Unternehmen des DB Konzerns 
(FGr 3- TV) vom 30. Oktober 2019

2.8 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Funktionsgruppenspezifischer Tarifvertrag für 
Tätigkeiten der Funktionsgruppe 4 - Lokfahrdienst - 
verschiedener Unternehmen des DB Konzerns (FGr 4-
TV) vom 30. Oktober 2019

2.9 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Funktionsgruppenspezifischer Tarifvertrag für 
Tätigkeiten der Funktionsgruppe 5 - Bahnservice und 
Vertrieb - verschiedener Unternehmen des DB 
Konzerns (FGr 5-TV) vom 30. Oktober 2019

2.10 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Funktionsgruppenspezifischer Tarifvertrag für 
Tätigkeiten der Funktionsgruppe 6 - Allgemeine 
Aufgaben - verschiedener Unternehmen des DB 
Konzerns (FGr 6-TV) vom 30. Oktober 2019

2.11 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Tarifge-meinschaft 
TRANSNET/GDBA (TG)

Tarifvertrag über die betriebliche Zusatzversorgung 
für die Arbeitnehmer der DB AG (ZVersTV) vom 
21. Dezember 1994, zuletzt geändert am 11. April 
2006

2.12 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Grundsatzregelung zur gemeinsamen Gestaltung der 
Personal-, Sozial- und Tarifpolitik in den 
Unternehmen des DB Konzerns (DemografieTV) vom 
14. Dezember 2018
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2.13 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG)

Tarifvertrag zu Grundsätzen der betrieblichen 
Altersvorsorge für die Arbeitnehmer verschiedener 
Unternehmen des DB Konzerns (bAV-TV EVG) vom 
14. Dezember 2018  i. d. F. des ÄTV 1/2019 bAV-TV 
EVG vom 16. Dezember 2019

2.14 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL)

Bundesrahmentarifvertrag für das Zugpersonal (BuRa-
ZugTV AGV MOVE) vom 4. Januar 2019

2.15 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL)

Tarifvertrag für Lokomotivführer von 
Schienenverkehrsunternehmen des AGV MOVE 
(LfTV) vom 4. Januar 2019

2.16 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL)

Tarifvertrag für Zugbegleiter und Bordgastronomen 
von Schienenverkehrsunternehmen (ZubTV) vom 04. 
Januar 2019

2.17 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL)

Tarifvertrag für Lokrangierführer von 
Schienenverkehrsunternehmen des Agv MoVe (Lrf-
TV) vom 30. Juni 2015, zuletzt geändert am 14. 
Dezember 2015

2.18 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL)

Tarifvertrag für Disponenten von 
Schienenverkehrsunternehmen des AGV MOVE 
(DispoTV) vom 4. Januar 2019

2.19 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverband der Mobilitäts- 
und Verkehrsdienstleister e.V. (AGV 
MOVE) und Gewerkschaft 
Deutscher Lokomotivführer (GDL)

Tarifvertrag für Nachwuchskräfte verschiedener 
Unternehmen im DB Konzern (NachwuchskräfteTV 
GDL) vom 4. Januar 2019

– GV. NRW. 2021 S. 454
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7126

Bekanntmachung 
des Staatsvertrages zur Neuregulierung des 

Glückspielwesens in Deutschland 
 (Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021)

Vom 28. April 2021

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 28. April 2021 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landes-
verfassung dem Staatsvertrag zur Neuregulierung des 
Glückspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaats-
vertrag 2021 – GlüStV 2021) zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens wird gesondert bekannt ge-
macht.

Düsseldorf, 28. April 2021 

Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t
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